
Gemeinde Dassendorf 
 

 
Beglaubigter Beschlussauszug 

 
Sitzung Nr. 5 / 2023 - 2028 der Gemeindevertretung Dassendorf vom 

27.03.2024 
 
 

 
TOP 8 28. Änderung des Flächennutzungsplanes für das Gebiet: "Südlich 

der bebauten Grundstücke Rotdornweg, westlich Mühlenweg und 
nördlich Bornweg" 
- Aufstellungsbeschluss - 

 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Dassendorf beschließt: 
 

1. Zu dem bestehenden Flächennutzungsplan der Gemeinde Dassendorf wird für 
das Gebiet: "Südlich der bebauten Grundstücke Rotdornweg, westlich Mühlen-
weg und nördlich Bornweg" die 28. Änderung aufgestellt. Planungsziel ist die Än-
derung der zukünftigen Nutzung von Flächen für die Landwirtschaft in Wohnbauf-
läche sowie die Ausweisung einer Gemeinbedarfsfläche für die Errichtung einer 
Kindertagesstätte (KiTa) oder einem alternativen Ersatzstandort für den Neubau 
eines Feuerwehrgerätehauses.  

 
2. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 

BauGB). 
 

3. Mit der Ausarbeitung des Planentwurfes, mit der Beteiligung der Öffentlichkeit, 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange soll ein Stadtplanungs-
büro beauftragt werden. 

 
4. Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange und Aufforderung zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung (§ 4 Abs. 1 BauGB) soll 
schriftlich erfolgen. 

 
5. Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit mit der Erörterung über die allge-

meinen Ziele und Zwecke der Planung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB soll in 
Form einer Veröffentlichung der Planunterlagen im Internet unter www.dassen-
dorf.de in der Rubrik Bauleitplanung für die Dauer eines Monats erfolgen. Zu-
sätzlich werden die Unterlagen im gleichen Zeitraum öffentlich im Amt Hohe Elb-
geest, Christa-Höppner-Platz 1, 21521 Dassendorf, ausgelegt. 

 
Abstimmungsergebnis: 

Stimmberechtigt Ja-Stimme(n) Nein-Stimme(n) Enthaltung(en) 
16 13 0 3 

http://www.dassendorf.de
http://www.dassendorf.de


 
Es liegen keine Ausschließungsgründe nach § 22 GO vor. 
 
 
 
 
 
Anmerkung: 

 

Die Richtigkeit des Auszuges über Beschlussfähigkeit und Abstimmung werden beglau-
bigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung 
rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist. 
 
Das Gremium war beschlussfähig. 
 
 
Dassendorf, den 09.07.2024 Amt Hohe Elbgeest 

Im Auftrag 
(DS) 


